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2. Der Entwurf des Betriebskollektiwertrages ein
schließlich des Frauenförderungsplanes ist in den 
Gewerkschaftsgruppen, in Belegschaftsversamm
lungen, Frauen- und Jugendversammlungen und 
anderen Beratungen mit allen Werktätigen zu dis
kutieren. Der im Ergebnis der umfassenden Dis
kussion mit den Werktätigen überarbeitete Ent
wurf des Betriebskollektivvertrages.ist der Ver
trauensleutevoll- bzw. Belegschaftsversammlung

■ “ zur Beratung und Bestätigung vorzulegen.

4 III.

Aufgaben der Leiter der den Betrieben 
übergeordneten Organe, der Direktoren der Kombinate 

sowie der zuständigen Gewerkschaftsorgane

1. Die Leiter der den Betrieben übergeordneten Or
gane und die Direktoren der Kombinate haben ge
meinsam mit den zuständigen Gewerkschaftsorga
nen zu sichern, daß in den Betrieben ihres Ver
antwortungsbereiches die Betriebskollektivverträge 
entsprechend den Grundsätzen dieser Richtlinie 
ausgearbeitet und rechtzeitig abgeschlossen werden.

Sie haben vor allem
— die sich aus der Richtlinie für die inhaltliche 

Gestaltung der Betriebskollektivverträge erge
benden Aufgaben den Direktoren und Betriebs
gewerkschaftsleitungen der Betriebe ihres Ver
antwortungsbereiches gründlich zu erläutern;

' — die Betriebe bei der Vorbereitung und beim 
Abschluß der Betriebskollektivverträge aktiv zu 
unterstützen und gute Erfahrungen durch Or
ganisierung von Erfahrungsaustauschen und an
deren Formen allen Bfetrieben. ihres Verantwor
tungsbereiches zu übermitteln;

— eine straffe Kontrolle über die Ausarbeitung, 
den Abschluß und die Durchsetzung der Be
triebskollektivverträge auszuüben und von den 
Direktoren der Betriebe Rechenschaft über die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu verlangen.

2. Die Minister und anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane haben gemeinsam mit den Zentral
vorständen der Industriegewerkschaften/Gewerk- 
schaften die für den Abschluß des Betriebskollek
tivvertrages in ihrem Verantwortungsbereich not
wendigen zweigspezifischen Hinweise auf Schwer
punkte und Besonderheiten der Plandurchführung 
und der planmäßigen Entwicklung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen auszu
arbeiten und spätestens 4 Wochen nach Inkrafttre
ten der Richtlinie in geeigneter Form zu veröffent
lichen.

Berlin, den 10. November 1971

Anlage

zu vorstehender Richtlinie

Inhalt der Betriebskollektivverträge
Ausgehend von der Verpflichtung der gesamten Be

legschaft zur allseitigen, kontinuierlichen und ver
tragsgerechten Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
werden im Betriebskollektivvertrag konkrete abrechen
bare und terminisierte Verpflichtungen des Direktors 
des Betriebes und der Betriebsgewerkschaftsleitung 
vor allem zu folgenden Gebieten auf genommen:

1. Die schöpferische Mitwirkung der Werktätigen bei 
der Ausarbeitung und Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes.

Dazu gehören Verpflichtungen zur
— Aufschlüsselung und Erläuterung der Planauf

gaben, gründlichen Information der Werktätigen 
über die Planerfüllung und Rechenschaftslegung 
der Leiter vor den Werktätigen ihres Verant
wortungsbereiches,

— Sicherung der demokratischen Mitwirkung dei 
Werktätigen und ihrer Gewerkschaftsleitungen 
an der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes,

— Organisierung und Durchführung des sozialisti
schen Wettbewerbs, insbesondere Vorgabe diffe
renzierter Wettbewerbsziele, Förderung der so
zialistischen Gemeinschaftsarbeit und Neuerer
bewegung sowie der Initiative der Jugend, 
Durchsetzung der Methoden der öffentlichen 
Wettbewerbsführung, Verallgemeinerung der 
besten Erfahrungen der Werktätigen, Organisie
rung von Leistungsvergleichen unter Einbezie
hung der Kooperations- und Zulieferpartner, 
Führung und Abrechnung der Haushaltsbücher,

— Auswertung und Nutzung der Erfahrungen und 
Vorschläge der Werktätigen, besonders durch 
die Einbeziehung der Ständigen Produktionsbe
ratungen und der Neuereraktivs der Betriebs
gewerkschaftsleitung.

2. Die Sicherung der Aufgaben zur Intensivierung 
der Produktion vor allem durch die sozialistische 
Rationalisierung.
Dazu gehören Verpflichtungen zur
— Durchführung der sozialistischen Rationalisie

rung in Verbindung mit der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen unter besonderer Berück
sichtigung der Erfordernisse einer wissenschaft
lichen Arbeitsorganisation, Einbeziehung der 
Werktätigen bei der Vorbereitung und Durch
führung dieser Aufgaben, Anwendung von Ni
veaukennziffern der wissenschaftlichen Arbeits
organisation,

— produktiven Nutzung der vorhandenen Produk
tionsanlagen, insbesondere durch die Schaffung 
der notwendigen Voraussetzungen für die 
Schichtarbeit und die volle Ausnutzung der Ar
beitszeit,
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— Einsparung von Rohstoffen und Materialien, ra
tionellsten Verwendung von Energie, Senkung 
der Kosten und Erhöhung der Qualität der Er
zeugnisse und Erschließung von Reserven für 
die zusätzliche Produktion von Konsumgütern,

— Gewährleistung einer hohen Arbeitsdisziplin, 
Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit.


